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Botschaft 
Feuerschutzreglement – Totalrevision  
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Per 1. Januar 2021 wurde das neue Feuerschutzgesetz des Kantons Thurgau in Kraft gesetzt. Durch die 
gesetzliche Anpassung sind die Gemeinden angehalten, ihr Feuerschutzreglement an die neuen 
Begebenheiten anzupassen. Da alle Gemeinden von dieser Anpassung betroffen sind, hat der Verband 
Thurgauer Gemeinden (VTG) ein Musterreglement erarbeitet. Die Stadt Weinfelden orientiert sich 
weitestgehend an diesem Musterreglement, woraus sich nebst den Inhaltlichen auch redaktionelle 
Anpassungen ergeben. Es erfolgt eine Totalrevision des heutigen Feuerschutzreglements der Stadt 
Weinfelden, welches seit 1. Januar 1995 in Kraft ist. 
 
Das Musterreglement des VTG wurde dem Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau zur 
Vorprüfung unterbreitet und würde wie vorliegend bewilligt werden. Da sich die Stadt Weinfelden im 
Wesentlichen an das Musterreglement des VTG hält, wurde auf eine weitere Vorprüfung verzichtet. Nach 
der Beschlussfassung des Stadtparlaments muss das Reglement dem Departement für Justiz und Sicherheit 
zur Genehmigung eingereicht werden. 

Anpassung an neues Feuerschutzgesetz des Kantons Thurgau 
Über die Jahre hat es im Bereich des Feuerschutzes gewisse Weiterentwicklungen und Neuerungen gegeben, 
welche nun im Gesetz verankert und in die Reglemente der Politischen Gemeinden übertragen werden 
sollen. 
 
Die wichtigste Änderung ist die Aufhebung des Kaminfegermonopols im Kanton Thurgau. Das 
Kaminfegerwesen wurde liberalisiert. Die Eigentümer von Feuerungsanlagen sind selbst für die Wartung und 
Kontrolle ihrer Feuerungsanlagen verantwortlich und können den Auftrag dafür frei vergeben. Die kantonale 
Gebäudeversicherung Thurgau führt und veröffentlicht periodisch eine aktualisierte Liste der im Kanton 
Thurgau zur Berufsausübung zugelassenen Kaminfegerinnen und Kaminfeger. 
 
Im Musterreglement des VTG ist die obere und unter Grenze der Ersatzabgabe auf Fr. 50.00 bzw. Fr. 
1'000.00 festgelegt. Der Stadtrat Weinfelden möchte im Feuerschutzreglement der Stadt Weinfelden den 
maximalen Beitrag von Fr. 500.00 vom bestehen Reglement übernehmen. Der Stadtrat sieht kein 
Handlungsbedarf, diesen Betrag zu erhöhen. 

Antrag des Stadtrats  
– Es sei das total revidierte Feuerschutzreglement zu beraten und anschliessend zu genehmigen. 
 
 
Weinfelden, 22. November 2022 
 
STADTRAT WEINFELDEN 
 
Der Stadtpräsident:  Max Vögeli 
Der Stadtschreiber:  Reto Marty 
 
Anhang:  
– Reglement (die Übersicht wurde so gestaltet, dass der Inhalt des bisherigen Reglements, des 

Musterreglements und der neuen Fassung inkl. Anpassungen und Bemerkungen nachvollzogen werden 
können). 
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rot markierter Text = inhaltliche Abweichung gegenüber Muster VTG 
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Musterreglement VTG Aktuelles Reglement Stadt Weinfelden Vorschlag neues Feuerschutzreglement Bemerkungen 

In Anwendung von § 3 Abs. 2 des Gesetzes über 
den Feuerschutz FSG vom 11. September 2019 
(FSG; RB 708.1), in Kraft gesetzt auf den 1. 
Januar 2021, erlässt die Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde NAME folgendes 
Reglement: 
(Die männliche Sprachform für Amts- und 
Funktionsbezeichnungen gilt sinngemäss auch für 
weibliche Personen.) 

 In Anwendung von § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Feuerschutz FSG vom 
11. September 2019 (FSG; RB 708.1), in 
Kraft gesetzt auf den 1. Januar 2021, 
erlässt das Stadtparlament folgendes 
Reglement: 
 
(Die männliche Sprachform für Amts- und 
Funktionsbezeichnungen gilt sinngemäss 
auch für weibliche Personen.) 
 

Der Vorschlag des VTG ist nicht genderneutral 
formuliert. Grundsätzlich wäre das Reglement 
einfach genderneutral formulierbar. Das Kdo der 
FW Weinfelden würde eine genderneutrale 
Formulierung begrüssen überlässt dies aber den 
politischen Instanzen. 

I. Allgemeine Bestimmungen A Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 1 Geltungsbereich  
1  Dieses Reglement legt die Organisation und 

das Verfahren des öffentlichen Feuerschutzes 
in der Politischen Gemeinde NAME fest. 

Art. 1 Geltsungsbereich 
Dieses Reglement legt die Aufgaben, die Orga-
nisation und das Verfahren des öffentlichen 
Feuerschutzes in der Gemeinde Weinfelden 
fest. 

Art. 1 Geltungsbereich  
1  Dieses Reglement legt die Organisa-

tion und das Verfahren des öffentlichen 
Feuerschutzes in der Stadt Weinfelden 
fest. 
 

 

Art. 2 Zweck  
1  Der Feuerschutz hat die Aufgabe, Leben und 

Gut der Bevölkerung vor Schaden zu bewahren 
und Schadenfeuer zu verhindern oder zu be-
kämpfen sowie die Umwelt zu schützen.  

2  Die Gemeinde führt zu diesem Zweck eine Feu-
erwehr und setzt einen Feuerschutzbeauftrag-
ten ein. 

Art. 2 Zweck  
1  Der Feuerschutz umfasst die Massnahmen 

und Mittel zur Verhinderung, Bekämpfung o-
der Minderung von Schäden, die durch Feuer 
oder Explosion verursacht werden können. 

2  Die Organe des Feuerschutzes können zur 
Hilfeleistung oder zur Bekämpfung und Min-
derung von Schäden in anderen Notlagen 
beigezogen werden. 

Art. 2 Zweck  
1  Der Feuerschutz hat die Aufgabe, Le-

ben und Gut der Bevölkerung vor 
Schaden zu bewahren und Schaden-
feuer zu verhindern oder zu bekämpfen 
sowie die Umwelt zu schützen.  

2  Die Stadt führt zu diesem Zweck eine 
Feuerwehr und setzt einen Feuer-
schutzbeauftragten ein. 
 

 

Art. 3 Grundsatz  
1  Der Feuerschutz ist Sache der Gemeinde, so-

weit das Feuerschutzgesetz nicht bestimmte 
Aufgaben dem Kanton vorbehält. 

Art. 3 Gundsatz 
1 Der Feuerschutz ist Sache der Gemeinde, 

soweit das Feuer- Grundsatzschutzgesetz 
nicht bestimmte Aufgaben dem Kanton 
vorbehält. 

2 Die Gemeinde führt zu diesem Zweck ein 
Feuerschutzamt und eine Feuerwehr. 

Art. 3 Grundsatz  
1  Der Feuerschutz ist Sache der Stadt, 

soweit das Feuerschutzgesetz nicht 
bestimmte Aufgaben dem Kanton vor-
behält. 

Bisherger Absatz 2 folgt unter Art. 8 ff. und muss 
deshalb an dieser stellt nicht aufgeführt werden 

Art. 4 Aufsicht  
1  Der Gemeinderat regelt den Feuerschutz. Er 

setzt für bestimmte Aufgaben eine Feuerschutz-
kommission ein. 

Art. 4 Aufsicht  
1  Der Feuerschutz steht unter der Oberauf-

sicht des Gemeinderates. Dieser wählt für 
die unmittelbare Beaufsichtigung eine Feu-
erschutzkommission 

Art. 4 Aufsicht  
1  Der Stadtrat regelt den Feuerschutz. Er 

setzt für bestimmte Aufgaben eine Feu-
erschutzkommission ein. 
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Art. 5 Organe  
1  Die Organe des Feuerschutzes sind:  

1. die Feuerschutzkommission;  

2. der Feuerschutzbeauftragte;  

3. die Feuerwehr.  
 

Art. 5 Organe  
1  Die Organe des Feuerschutzes sind:  

1. die Feuerschutzkommission;  

2. das Feuerschutzamt;  

3. die Feuerwehr.  
 

Art. 5 Organe  
1  Die Organe des Feuerschutzes sind:  

1. die Feuerschutzkommission;  

2. der Feuerschutzbeauftragte;  

3. die Feuerwehr.  
 

stellt sich die Frage, ob hier die Bezeichnung 
des Kantons übernommen werden soll – in der 
Tendenz ja, da es sich ja auch schon heute nicht 
um ein selbstständiges Amt sondern eine 
Funktion handelt 

II. Feuerschutzkommission B Feuerschutzkommission II. Feuerschutzkommission  
Art. 6 Mitglieder  
1  Die Feuerschutzkommission besteht in der Re-

gel aus:  
1. dem ressortverantwortlichen Gemeinderat, 

als Präsident;  

2. dem Kommandanten der Feuerwehr;  

3. dem Stellvertreter des Kommandanten der 
Feuerwehr;  

4. dem Feuerschutzbeauftragten;  

5. dem Sekretär (mit beratender Stimme).  

Art. 6 Feuerschutzkommission  
1 Die Feuerschutzkommission wird vom Ge-

meinderat auf die Amtsdauer der Gemeinde-
behörde gewählt. 

2  Die Feuerschutzkommission besteht aus: 
1. einem Mitglied des Gemeinderates, wel-

ches die Kommission präsidiert 
2. einem weiteren Mitglied des Gemeindera-

tes 
3. dem Kommandanten oder der Komman-

dantin der Feuerwehr 
4. dem Chef oder der Chefin der Zivilschutz-

organisation 

Art. 6 Mitglieder  
1 Die Feuerschutzkommission wird vom 

Stadtrat auf die Amtsdauer der Gemein-
debehörde gewählt. 

2  Die Feuerschutzkommission besteht in 
der Regel aus:  
1. dem ressortverantwortlichen Stadt-

rat, als Präsident;  

2. einem weiteren Mitglied des Stadt-
rates als Stellvertretender Präsident 

2. dem Kommandanten der Feuerwehr;  

3. dem Stellvertreter des Kommandanten 
der Feuerwehr;  

4. dem Feuerschutzbeauftragten;  

5. dem Sekretär (ohne Stimme).  

Im Reglement auf jeden Fall nur die 
Mindestbesetzung zu nennen ist sinnvoll. 
 
Der «Sekretär» kann ganz weg gelassen 
werden, da die Protokollführung nicht in einem 
Reglement geregelt werden sollte (gibt mehr 
Flexibilität). 
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Art. 7 Aufgaben und Kompetenzen  
1  Die Feuerschutzkommission vollzieht die im 

Gesetz der Feuerwehr zugewiesenen Aufga-
ben.  

2  Sie hat darüber hinaus folgende Aufgaben und 
Kompetenzen:  
1. Unmittelbare Aufsicht über die Feuerwehr;  

2. Antrag an den Gemeinderat für Budget und 
Rechnung;  

3. Antrag an den Gemeinderat über die Höhe 
der Ersatzabgabe, der Funktionsentschädi-
gung, des Soldes, der Verrechnungsan-
sätze und der Bussen;  

4. Beschluss über die Freigabe der Budgetkre-
dite und über neue, einmalige Ausgaben 
bis zu Fr. 5‘000.00;  

5. Antrag an den Gemeinderat für die Wahl 
des Feuerwehrkommandanten und seines 
Stellvertreters sowie für die Beförderung 
der Offiziere und des Fouriers;  

6. Beförderung des übrigen Feuerwehrkaders;  

7. Antrag an den Gemeinderat um Befreiung 
von der Feuerwehrpflicht;  

8. Organisation der Feuerwehr und ihrer Abtei-
lungen;  

9. Genehmigung des jährlichen Übungsplanes;  

10. Verfügung von Disziplinarstrafen wegen 
Verletzung von Dienstpflichten;  

11. Meldung von Änderungen im Kommando 
an die Gebäudeversicherung und andere 
interessierte Stellen.  

Art. 7 Aufgaben und Kompetenzen  
1  Die Feuerschutzkommission vollzieht die im 

Gesetz der Feuerwehr zugewiesenen Auf-
gaben.  

2  Sie hat darüber hinaus folgende Aufgaben 
und Kompetenzen:  
1. Antrag an den Gemeinderat für Anschaf-

fungen und Bauten. 

2. Antrag an den Gemeinderat für Budget 
und Rechnung. 

3. Antrag an den Gemeinderat über die 
Höhe der Ersatzabgabe und des Soldes 
sowie den Bussen- und den Kaminfe-
gertarif. 

4. Antrag an den Gemeinderat für ein Regle-
ment "Betriebsfeuerwehr". 

5. Antrag an den Gemeinderat für die Wahl 
von je einer Person zur Übernahme 
nachstehender leitender Funktionen: 

 als Kommandant oder Kommandantin 

 als Stellvertreter oder Stellvertreterin 

 der Materialverwaltung 

 des Fourierdienstes 
6. Beförderung von geeigneten Personen in 

den Offiziers- oder Unteroffiziersrang. 

7. Antrag an den Gemeinderat für die Ertei-
lung der Kaminfegerkonzession  

8. Antrag an den Gemeinderat auf Befreiung 
von der Feuerwehrpflicht.  

9. Entscheid darüber, wer Dienst und wer 
Ersatzabgabe zu leisten hat sowie über 
die Einteilung und Entlassung der Feuer-
wehrpflichtigen.  

10. Organisation der Feuerwehr.  

11. Genehmigung des jährlichen Übungspla-
nes.  

12. Antrag an die Finanzverwaltung über ab-
zuschliessende Versicherungen.  

13. Verfügung von Disziplinarstrafen.  

14. Meldung von Änderungen im Kom-
mando an die Gebäudeversicherung, 
das Bezirksamt und andere interessierte 
Instanzen. 

 

 

Art. 7 Aufgaben und Kompetenzen  
1  Die Feuerschutzkommission vollzieht 

die im Gesetz der Feuerwehr zugewie-
senen Aufgaben.  

2  Sie hat darüber hinaus folgende Aufga-
ben und Kompetenzen:  
1. Unmittelbare Aufsicht über die Feu-

erwehr;  

2. Antrag an den Stadtrat für Budget 
und Rechnung;  

3. Antrag an den Stadtrat über die 
Höhe der Ersatzabgabe, der Funkti-
onsentschädigung, des Soldes, der 
Verrechnungsansätze und der Bus-
sen;  

4. Antrag an den Stadtrat für die Wahl 
des Feuerwehrkommandanten und 
seines Stellvertreters sowie für die 
Beförderung der Offiziere und des 
Fouriers;  

5. Beförderung des übrigen Feuerwehr-
kaders;  

6. Antrag an den Stadtrat um Befreiung 
von der Feuerwehrpflicht;  

7. Organisation der Feuerwehr und ih-
rer Abteilungen;  

8. Genehmigung des jährlichen 
Übungsplanes;  

9. Verfügung von Disziplinarstrafen we-
gen Verletzung von Dienstpflichten;  

10. Meldung von Änderungen im Kom-
mando an die Gebäudeversiche-
rung und andere interessierte Stel-
len.  

Vorschlag aus dem Musterreglement 
übernehmen (allenfalls um die 
Kaminfegerkonzession und Versicherungen 
ergänzen – der besseren Vergleichbarkeit halber 
als Punkt 12 und 13) 
 
Zu Punkt 1 aktuelles Reglement: 
ist schon im Punkt bezüglich Budget und 
Rechnung enthalten 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 4 aktuelles Reglement: 
ist nicht mehr Sache der Gemeinde sondern des 
Kantons 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 7 aktuelles Reglement: 
ist nicht mehr in der Autonomie der Gemeinde 
sondern der Kanton erlässt die Bewilligungen 
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III. Feuerschutzbeauftragter  III. Feuerschutzbeauftragter  
Art. 8 Feuerschutzbewilligung  
1  Der Feuerschutzbeauftragte beurteilt alle feu-

erschutzrelevanten Belange, die nicht in die 
Zuständigkeit des Kantons fallen. 

Art. 8 – Feuerschutzbewilligung 
1 Das Feuerschutzamt ist das Bauamt 
2 Das Feuerschutzamt beurteilt alle 

feuerschutzrelevanten Baugesuche, die 
nicht in die Zuständigkeit des Kantons 
fallen. 

3 Es verfügt die Feuerschutzauflagen und 
kontrolliert an Rohbau und nach 
Bauabschluss deren Einhaltung gemäss 
Art. 12 ff des Feuerschutzgesetzes. 

Art. 8 Feuerschutzbewilligung  
1 Der Stadtrat bestimmt den Feuer-

schutzbeauftragten 
2 Der Feuerschutzbeauftragte beurteilt 

alle feuerschutzrelevanten Belange, 
die nicht in die Zuständigkeit des 
Kantons fallen. 

 

Vorschlag Art. 8 ff aus Muster Kanton 
übernehmen. 
 
Die organisatorische Eingliederung des 
Feuerschutzbeauftragten nicht fix einem Amt 
zuzuteilen erlaubt es bei organisatorischen 
Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung 
die Funktion zweckmässig zuzuteilen. 
 

Art. 9 Kontrolle  
1  Der Feuerschutzbeauftragte nimmt die Bau- 

und Abnahmekontrollen gemäss §§ 16 und 17 
des Feuerschutzgesetzes vor. Er kann perio-
dische Brandschutzkontrollen ausführen. 

Art. 9 Feuerschutzkontrolle  
1 Der Kaminfeger oder die Kaminfegerin 

prüft bei der Arbeit die Einhaltung der Feu-
erschutzvorschriften und bringt Mängel un-
verzüglich dem Feuerschutzamt zur An-
zeige. 

2 Dieses orientiert die Eigentümer und ord-
net die Behebung der Mängel an. 

Art. 9 Kontrolle  
1  Der Feuerschutzbeauftragte nimmt die 

Bau- und Abnahmekontrollen gemäss 
§§ 16 und 17 des Feuerschutzgesetzes 
vor. Er kann periodische Brandschutz-
kontrollen ausführen. 

Das Kaminfegerwesen ist neu kantonal geregelt. 
Entsprechend fällt dies neu weg. 

Art. 10 Mängel  
1  Der Feuerschutzbeauftragte führt die Mass-

nahmen bei Mängeln gemäss § 21 des Feuer-
schutzgesetzes aus.  

2  Allfällige Ersatzvornahmen verfügt der Ge-
meinderat. 

 Art. 10 Mängel  
1  Der Feuerschutzbeauftragte führt die 

Massnahmen bei Mängeln gemäss § 
21 des Feuerschutzgesetzes aus.  

2  Allfällige Ersatzvornahmen verfügt der 
Stadtrat. 

 

Art. 11 Kaminfegerwesen  
1  Die Betreiber von wärmetechnischen Anlagen 

haben diese periodisch durch einen Kaminfe-
ger nach den Weisungen des kantonalen Am-
tes kontrollieren und falls notwendig reinigen 
zu lassen.  

2  Der Feuerschutzbeauftragte kann die Einhal-
tung der Kontroll- und Reinigungspflicht prü-
fen und allenfalls Massnahmen anordnen. 

 Art. 11 Kaminfegerwesen  
1 Die Betreiber von wärmetechni-

schen Anlagen haben diese peri-
odisch durch einen Kaminfeger 
nach den Weisungen des kanto-
nalen Amtes kontrollieren und 
falls notwendig reinigen zu las-
sen.  

2 Der Feuerschutzbeauftragte 
kann die Einhaltung der Kontroll- 
und Reinigungspflicht prüfen und 
allenfalls Massnahmen anord-
nen. 
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IV. Feuerwehr  IV. Feuerwehr  

A. Aufgaben / Organisation  A. Aufgaben / Organisation  

Art. 12 Aufgaben  
1  Die Feuerwehr hat bei Gefährdung von Per-

sonen, Tieren, Umwelt- und Sachwerten 
durch Schadenereignisse unverzüglich Hilfe 
zu leisten.  

2  Die Feuerwehr kann zum Verkehrsdienst oder 
zur Saalwache aufgeboten werden.  

3  Bei Unruhen darf sie nur zur Schadenbe-
kämpfung eingesetzt werden. 

Art. 10 Aufgabe 
1 Die Feuerwehr hat bei Gefährdung von 

Personen, Tieren oder Sachwerten durch 
Schadenereignisse unverzüglich Hilfe zu 
leisten. 

2 Die Feuerwehr kann zum Verkehrsdienst 
oder zur Saalwache aufgeboten werden. 

3 Sie darf nicht für Ordnungsdienste 
eingesetzt werden. 

4 Sie ist Stützpunktfeuerwehr. 

Art. 12 Aufgaben  
1  Die Feuerwehr hat bei Gefährdung 

von Personen, Tieren, Umwelt- und 
Sachwerten durch Schadenereignisse 
unverzüglich Hilfe zu leisten.  

2  Die Feuerwehr kann zum Verkehrs-
dienst oder zur Saalwache aufgeboten 
werden.  

3  Bei Unruhen darf sie nur zur Schaden-
bekämpfung eingesetzt werden. 

Vorschlag Muster Kanton 1:1 übernehmen. 
 
Punkt bezüglich Stützpunkt bestimmt der Kanton 
und nicht die Gemeinde (i.o seitens Feuerwehr) 
 

Art. 13 Dienstbetrieb  
1  Vorbehältlich der Bestimmungen dieses Reg-

lementes gelten für den Dienstbetrieb und die 
Ausrüstung die Grundsätze der Konzeption 
der Feuerwehrkoordination Schweiz FKS so-
wie der kantonalen Stellen. 

Art. 11 Vorschriften 
Vorbehältlich der Bestimmungen dieses 
Reglementes gelten für den Dienstbetrieb und 
die Ausrüstung die Richtlinien des 
Schweizerischen Feuerwehrverbandes. 

Art. 13 Dienstbetrieb  
1  Vorbehältlich der Bestimmungen die-

ses Reglementes gelten für den 
Dienstbetrieb und die Ausrüstung die 
Grundsätze der Konzeption der Feuer-
wehrkoordination Schweiz FKS sowie 
der kantonalen Stellen. 

 

Art. 14 Organisation  
1  Die Feuerwehr gliedert sich wie folgt:  

1. Feuerwehrkommandant;  

2. Kommando;  

3. Mannschaft;  

4. Stabsstellen und spezielle Dienste.  
 

Art. 12 Organisation  
1  Die Feuerwehr gliedert sich wie folgt:  

1. Kommando  

2. Stabsdienste 

3. Einsatzformationen  

4. Betriebsfeuerwehren  
 

Art. 14 Organisation  
1  Die Feuerwehr gliedert sich wie folgt:  

1. Feuerwehrkommandant;  

2. Kommando; 

3. Kader 

4. Mannschaft;  

5. Stabsstellen und spezielle Dienste.  
 

 
Das Muster des VTG ist nicht konsistent mit der 
anschliessenden Aufgabenbeschreibungen. 
Deshalb «Kader» als zusätzliche Ebene gemäss 
Art. 17 aufnehmen. 

Art. 15 Feuerwehrkommandant  
1  Der Feuerwehrkommandant wahrt die Interes-

sen der Feuerwehr, vertritt diese nach aussen 
und führt die Beschlüsse der vorgesetzten 
Behörden aus.  

2  Er befindet über alle Angelegenheiten der 
Feuerwehr, die nicht einer anderen Stelle vor-
behalten sind.  

3  Er ist für eine sachgerechte Medieninforma-
tion in seinem Zuständigkeitsbereich verant-
wortlich. Ausnahmen kann er eigenständig 
anordnen. 

Art. 15 Kommandant Kommandantin  
1  Die als Kommandant oder Kommandantin 

amtierende Person wahrt die Interessen 
der Feuerwehr, vertritt diese nach aussen 
und setzt die Beschlüsse der vorgesetzten 
Behörde durch. 

2 Sie ist verantwortlich für den Bereitschafts-
dienst. 

3 Sie rapportiert schriftlich über jeden Ernstfal-
leinsatz und erstellt einen jährlichen Tätig-
keitsbericht zu handen der Feuerschutz-
kommission. 

4 Sie befindet über alle Angelegenheiten der 
Feuerwehr, die nicht einer anderen Instanz 
vorbehalten sind. 

Art. 15 Feuerwehrkommandant  
1  Der Feuerwehrkommandant wahrt die 

Interessen der Feuerwehr, vertritt 
diese nach aussen und führt die Be-
schlüsse der vorgesetzten Behörden 
aus.  

2  Er befindet über alle Angelegenheiten 
der Feuerwehr, die nicht einer ande-
ren Stelle vorbehalten sind.  

3  Er ist für eine sachgerechte Medienin-
formation in seinem Zuständigkeitsbe-
reich verantwortlich. Ausnahmen kann 
er eigenständig anordnen. 

4 Er rapportiert schriftlich über die Eins-
ätze und erstellt einen jährlichen Tä-
tigkeitsbericht zu Handen der Feuer-
schutzkommission. 

Punkt bezüglich Berichterstattung findet Kdo-FW 
als sinnvolle Ergänzung, bzw. fehlt beim Muster 
VTG (Übernahme bisheriger Punkt) 
 
Hinweis: Genderneutrale Formulierung wäre 
Feuerwehr kommandant oder -kommandantin 
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Art. 16 Kommando  
1  Das Kommando besteht nebst dem Feuer-

wehrkommandanten aus einem oder zwei Vi-
zekommandanten sowie bei Bedarf aus weite-
ren Zugchefs.  

2  Es unterstützt den Feuerwehrkommandanten 
in seiner Tätigkeit und wählt den Materialwart.  

3  Es kann für bestimmte Aufgaben Pflichten-
hefte erstellen. Diese bedürfen der Genehmi-
gung durch die Feuerschutzkommission 

 Art. 16 Kommando  
1  Das Kommando besteht nebst dem 

Feuerwehrkommandanten aus einem 
oder zwei Vizekommandanten sowie 
Bereichsleitern.  

2  Es unterstützt den Feuerwehrkom-
mandanten in seiner Tätigkeit und 
wählt den Materialwart.  

3  Es kann für bestimmte Aufgaben 
Pflichtenhefte erstellen. Diese bedür-
fen der Genehmigung durch die Feu-
erschutzkommission 
 

 
Vorschlag Kdo Feuerwehr: Die Grösse der FWW 
erfordert, dass die Züge und Fachdienste durch 
Bereichsleiter geführt werden. 

Art. 17 Kader  
1  Das Kader unterstützt den Kommandanten 

bei seiner Aufgabe. Es gewährleistet die Aus-
bildung und den Einsatz in ihrem Verantwor-
tungsbereich, ist für die Ausbildung der ihnen 
zugeteilten Feuerwehrleute verantwortlich, er-
stellt die Arbeitsprogramme nach dem Rah-
menprogramm und meldet dem Materialwart 
alle Mängel an Geräten und Ausrüstungsge-
genständen. 

 Art. 17 Kader  
1  Das Kader unterstützt den Komman-

danten bei seiner Aufgabe. Es ge-
währleistet die Ausbildung und den 
Einsatz in ihrem Verantwortungsbe-
reich, ist für die Ausbildung der ihnen 
zugeteilten Feuerwehrleute verant-
wortlich, erstellt die Arbeitspro-
gramme nach dem Rahmenpro-
gramm und meldet dem Materialwart 
alle Mängel an Geräten und Ausrüs-
tungsgegenständen. 
 

 

Art. 18 Materialwart  
1  Der Materialwart ist für die Einsatzbereitschaft 

sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge, Ge-
rätschaften und Ausrüstung verantwortlich. Er 
führt ein Inventar über sämtliches Material 
und protokolliert Prüfungen und Wartungen. 

 Art. 18 Materialwart  
1  Der Materialwart ist für die Einsatzbe-

reitschaft sowie die Instandhaltung der 
Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüs-
tung verantwortlich. Er führt ein Inven-
tar über sämtliches Material und proto-
kolliert Prüfungen und Wartungen. 

 

Art. 19 Fourier  
1  Dem Fourier obliegen die administrativen Ar-

beiten und die Abrechnungen. Er ist Sekretär 
der Feuerschutzkommission. 

 Art. 19 Fourier  
1  Der Fourier unterstützt den Komman-

danten bei administrativen Arbeiten.  

Dadurch, dass der Kdt eine Festanstellung hat, 
das Kommando durch Bereiche geführt ist und 
eine Software zur Erfassung der Übungen 
eingesetzt wird, ist die Funktion des Fouriers bei 
der Fw Weinfelden nur eine unterstützende 
Funktion. 
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B. Feuerwehrpflicht  B. Feuerwehrpflicht  

Art. 20 Grundsatz  
1  Die Feuerwehrpflicht besteht für Männer und 

Frauen. Sie ist in der Wohnsitzgemeinde zu 
erfüllen. Die Pflicht beginnt frühestens mit 
dem vollendeten 20. und endet spätestens mit 
dem vollendeten 52. Altersjahr.  

2  Bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
oder eingetragener Partnerschaft besteht die 
Feuerwehrpflicht nur für einen Ehegatten oder 
Partner. 

Art. 14 Pflicht 
1 Feuerwehrpflichtig sind alle Frauen und 

Männer mit Wohnsitz in Weinfelden. Die 
Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar 
nach dem vollendeten 20. Altersjahr und 
endet mit dem vollendeten 52. Altersjahr. 

2 Bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe besteht die Feuerwehrpflicht nur für 
einen Ehegatten. 

3 Die Feuerwehrpflicht für Ehegatten beginnt 
in dem Jahr, in dem die jüngere der beiden 
Personen in das Pflichtalter eintritt und 
endet in dem Jahr, in dem die ältere aus 
dem Pflichtalter austritt. 

4 Mit Einwilligung der  
Feuerschutzkommission kann freiwillig 
Dienst geleistet werden, in der Regel 
jedoch höchstens bis zum vollendeten 57. 
Altersjahr. 

Art. 20 Grundsatz  
1  Die Feuerwehrpflicht besteht für Män-

ner und Frauen. Sie ist in der Wohn-
sitzgemeinde zu erfüllen. Die Pflicht 
beginnt frühestens mit dem vollende-
ten 20. und endet spätestens mit dem 
vollendeten 52. Altersjahr.  

2  Bei rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe oder eingetragener Part-
nerschaft besteht die Feuerwehrpflicht 
nur für einen Ehegatten oder Partner. 

3. Mit Einwilligung des Kommandos der 
Feuerwehr kann freiwillig Dienst ge-
leistet werden, in der Regel jedoch 
höchstens bis zum vollendeten 57. Al-
tersjahr. 

Vermutlich macht Absatz 3 Sinn (ev. Beibehalten 
um Klarheit zu haben). 
 
Letzter Absatz kann gestrichen werden, da das 
Gesetz nur die Pflicht umfasst. 
 
 
 
Zu Punkt 3 aktuelles Reglement: 
Ist in der Kantonalen Feuerschutzverordnung 
Art. 26 geregelt (braucht es deshalb im 
Reglement der Gemeinde nicht auch noch) 
 
Art. 26. überlässt die Regelung bezüglich 
freiwilligem Dienst den Gemeinden. 

Art. 21 Erfüllung der Pflicht  
1  Die Feuerwehrpflicht wird durch den Feuer-

wehrdienst oder die Entrichtung einer Ersatz-
abgabe erfüllt.  

2  Die Feuerschutzkommission entscheidet, wer 
Dienst und wer Ersatzabgaben zu leisten hat. 

3  Massgebend für den Entscheid sind die Ver-
fügbarkeit, die berufliche, persönliche und 
physische Eignung des Pflichtigen sowie der 
erforderliche Bestand der Feuerwehr. 

Art. 15 Befreiung Erlass 
Über die Befreiung von der Feuerwehrpflicht 
und den Erlass rechtskräftig veranlagter 
Ersatzabgaben entscheidet der Gemeinderat 
auf Antrag der Feuerschutzkommission. 
 
Art. 16 Erfüllung Pflicht 
1 Die Feuerwehrpflicht wird durch aktiven 

Feuerwehrdienst oder durch Leistung einer 
jährlichen Ersatzabgabe erfüllt. 

2 Massgebend für den Entscheid der 
Feuerschutzkommission sind die 
Verfügbarkeit, die berufliche, persönliche, 
psychische und physische Eignung der 
Pflichtigen sowie der erforderliche Bestand 
der Feuerwehr.  

3 Die Entlassung aus der aktiven 
Dienstpflicht erfolgt jeweils auf das Ende 
des betreffenden Kalenderjahres. 

Art. 21 Erfüllung der Pflicht  
1  Die Feuerwehrpflicht wird durch den 

Feuerwehrdienst oder die Entrichtung 
einer Ersatzabgabe erfüllt.  

2  Die Feuerschutzkommission entschei-
det, wer Dienst und wer Ersatzabga-
ben zu leisten hat. 

3  Massgebend für den Entscheid sind 
die Verfügbarkeit, die berufliche, per-
sönliche und physische Eignung des 
Pflichtigen sowie der erforderliche Be-
stand der Feuerwehr. 

Vorschlag aus Muster 1:1 übernehmen, da keine 
wesentlichen Abweichungen 
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Art. 22 Befreiung, Erlass  
1  Von der Feuerwehrpflicht bzw. von der Feuer-

wehrersatzabgabe können folgende Perso-
nengruppen auf entsprechendes Gesuch hin 
befreit werden:  
1. Mitglieder des Stadtrates;  

2. Invalide ab einem Invaliditätsgrad von 50 
Prozent;  

3. Personen, die in einer benachbarten Feuer-
wehr Feuerwehrdienst leisten.  

4. Personen, die in einer Betriebsfeuerwehr 
vor Ort Feuerwehr -dienst leisten.  

2  Die Melde- und Nachweispflicht sowie der 
Vollzug werden durch den Gemeinderat gere-
gelt.  

3  Über die Befreiung von der Feuerwehrpflicht 
oder den Erlass von Ersatzabgaben aus an-
deren Gründen entscheidet der Gemeinderat 
auf Antrag der Feuerschutzkommission. Die 
Gesuche sind schriftlich vom Gesuchsteller 
an die Feuerschutzkommission zu richten. 

 Art. 22 Befreiung, Erlass  
1  Von der Feuerwehrpflicht bzw. von der 

Feuerwehrersatzabgabe können fol-
gende Personengruppen auf entspre-
chendes Gesuch hin befreit werden:  

1. Mitglieder des Stadtrates;  

2. Invalide ab einem Invaliditätsgrad von 
50 Prozent;  

3. Personen, die in einer benachbarten 
Feuerwehr Feuerwehrdienst leis-
ten.  

4. Personen, die in einer Betriebsfeuer-
wehr vor Ort Feuerwehr -dienst 
leisten.  

2  Die Melde- und Nachweispflicht sowie 
der Vollzug werden durch den Stadtrat 
geregelt.  

3  Über die Befreiung von der Feuer-
wehrpflicht oder den Erlass von Er-
satzabgaben aus anderen Gründen 
entscheidet der Stadtrat auf Antrag 
der Feuerschutzkommission. Die Ge-
suche sind schriftlich vom Gesuchstel-
ler an die Feuerschutzkommission zu 
richten. 
 

Vorschlag von Muster 1:1 übernehmen, da sie 
Klarheit schafft 

Art. 23 Ersatzabgabe  
1  Die Ersatzabgabe bemisst sich nach den 

satzbestimmenden Faktoren für Einkommen 
und Vermögen, bei rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe oder eingetragener Partner-
schaft nach dem gemeinsamen Steuerauf-
kommen. Sie wird durch die Politische Ge-
meinde auf 10 bis 20 Prozent der einfachen 
Staatssteuer festgesetzt und beträgt mindes-
tens 50 Franken und höchstens 1000 Franken 
pro Jahr.  

2  Der Ertrag der Ersatzabgabe ist für die Auf-
wendungen der Feuerwehr sowie für weitere 
Feuerschutzaufgaben zu verwenden. 

Art. 17 Ersatzabgabe 
1 Die Ersatzabgabe beträgt 10-20% der einfa-
chen Staatssteuer, mindestens aber Fr. 50.– 
und höchstens Fr. 500.–. Die gültigen Ansätze 
werden vom Gemeinderat festgelegt.  
2 Die Ersatzabgabe ist zweckgebunden für die 
Feuerwehr zu verwenden. Die Gemeinde führt 
einen Ausgleichfonds, der auch der Vorfinanzie-
rung grösserer Investitionen dient. 

Art. 23 Ersatzabgabe  
1  Die Ersatzabgabe bemisst sich nach 

den satzbestimmenden Faktoren für 
Einkommen und Vermögen, bei recht-
lich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
oder eingetragener Partnerschaft nach 
dem gemeinsamen Steueraufkom-
men. Sie wird durch den Stadtrat auf 
10 bis 20 Prozent der einfachen 
Staatssteuer festgesetzt und beträgt 
mindestens 50 Franken und höchs-
tens 500 Franken pro Jahr.  

2  Der Ertrag der Ersatzabgabe ist für die 
Aufwendungen der Feuerwehr sowie 
für weitere Feuerschutzaufgaben zu 
verwenden. 

 
 
 
 

 



Feuerschutzreglement 
 
 
 
 
 

  Seite 10 

Musterreglement VTG Aktuelles Reglement Stadt Weinfelden Vorschlag neues Feuerschutzreglement Bemerkungen 

C. Dienstpflichten  C. Dienstpflichten  

Art. 24 Alarm  
1  Der Alarm wird durch eine kantonale Alarm-

stelle betreut. Die Gemeinde kann definierte 
Stellen in das Alarmdispositiv einbeziehen.  

2  Bei Alarm ist unverzüglich gemäss den Ein-
satzbefehlen auszurücken. 

Art. 18 Alarm  
1  Die kantonale Amtsstelle nimmt Schaden-

meldungen entgegen und alarmiert die 
Feuerwehr. 

2  Bei Alarm ist unverzüglich gemäss den 
Einsatzbefehlen auszurücken. 

Art. 24 Alarm  
1  Der Alarm wird durch eine kantonale 

Alarmstelle betreut. Die Stadt kann 
definierte Stellen in das Alarmdisposi-
tiv einbeziehen.  

2  Bei Alarm ist unverzüglich gemäss 
den Einsatzbefehlen auszurücken. 
 

 

Art. 25 Übungen  
1  Die Abteilungen der Feuerwehr führen jährlich 

mindestens folgende Anzahl Übungen durch:  
 1. Vier Kaderübungen zu mindestens 2 Stun-

den Dauer;  

 2. Drei Offiziersübungen;  

 3. Zehn Mannschaftsübungen zu mindestens 
2 Stunden Dauer;  

 4. Sechs Atemschutzübungen.  
 
2  Im Übrigen wird auf § 27 der Verordnung ver-

wiesen. 

Art. 19 Übungsdienst  
1  Feuerwehrdienstpflichtig absolvieren jähr-

lich mindestens folgende Anzahl Übungen: 
 1. 3 Kaderübungen 

 2. 8 allgemeine Übungen 

 

Art. 25 Übungen  
1  Bezüglich Übungen führt die Feuer-

wehr mindestens die gemäss § 27 der 
Verordnung erforderliche Anzahl 
durch. 

Der Vorschlag des VTG wiederholt die Vorgaben 
aus der Verordnung (und das nur teilweise…). 
Hier direkt auf die Verordnung zu verweisen ist 
sinnvoller – da Gemeinde hier kein Spielraum für 
weniger Übungen hat. 

Art. 26 Entschuldigungsgründe  
1  Der Besuch von Übungen und Kursen ist 

obligatorisch.  
2  Gesuche um Befreiungen von Übungen und 

Kursen sind schriftlich, begründet und durch 
entsprechende Unterlagen belegt, grund-
sätzlich vor der Übung oder des Kurses, 
spätestens aber bis 48 Stunden nach der 
Durchführung dem Feuerwehrkommandan-
ten einzureichen.  

3  Als Entschuldigungsgründe gelten Unfall, 
schwere Krankheit, Todesfall in der Familie, 
Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub, Mili-
tär- und Zivilschutzdienst.  

4  Die Feuerschutzkommission kann in beson-
deren Fällen weitere Gründe als Entschuldi-
gung gelten lassen.  

5  Übungen und Kurse, die unentschuldigt o-
der ohne wichtigen Grund versäumt wur-
den, müssen nachgeholt werden. 

Art. 20 Entschuldigungsgründe  
1  Der Besuch von Übungen und Kursen ist 

obligatorisch. Als Entschuldigungen gel-
ten Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, 
Mutterschaftsurlaub, Militär- und Zivil-
schutzdienst oder andere wichtige 
Gründe. 

2  Entschuldigungen sind schriftlich und be-
gründet, möglichst vor dem Anlass, spä-
testens aber 48 Stunden nach dem ver-
säumten Aufgebot oder Rückkehr einzu-
reichen. 
 

3  Versäumte Übungen können nachgeholt 
werden. 

Art. 26 Entschuldigungsgründe  
1  Der Besuch von Übungen und Kur-

sen ist obligatorisch.  
2  Gesuche um Befreiungen von Übun-

gen und Kursen sind schriftlich, be-
gründet und durch entsprechende 
Unterlagen belegt, grundsätzlich vor 
der Übung oder des Kurses, spätes-
tens aber bis 48 Stunden nach der 
Durchführung dem Feuerwehrkom-
mandanten einzureichen.  

3  Als Entschuldigungsgründe gelten 
Unfall, schwere Krankheit, Todesfall 
in der Familie, Schwangerschaft, 
Mutterschaftsurlaub, Militär- und Zi-
vilschutzdienst.  

4  Die Feuerschutzkommission kann in 
besonderen Fällen weitere Gründe 
als Entschuldigung gelten lassen.  

5  Übungen und Kurse, die unentschul-
digt oder ohne wichtigen Grund ver-
säumt wurden, müssen nachgeholt 
werden. 

Vorschlag Muster 1:1 übernehmen (andere 
wichtige Gründe, ist in Absatz 4 geregelt) 
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Art. 27 Sorgfaltspflicht  
1  Das Feuerwehrmaterial ist sorgfältig zu be-

handeln. Für mutwillige Beschädigungen haf-
tet der Verursacher. 

Art. 21 Sorgfaltspflicht  
1  Das Feuerwehrmaterial ist sorgfältig zu be-

handeln. Wer mutwillige Beschädigungen 
verursacht, haftet dafür. 

Art. 27 Sorgfaltspflicht  
1  Das Feuerwehrmaterial ist sorgfältig zu 

behandeln. Für mutwillige Beschädi-
gungen haftet der Verursacher. 
 

 

Art. 28 Persönliches Material  
1  Für Verluste von persönlichem Feuerwehrma-

terial kann der Betroffene haftbar gemacht 
werden. 

 Art. 28 Persönliches Material  
1  Für Verluste von persönlichem Feuer-

wehrmaterial kann der Betroffene haft-
bar gemacht werden. 
 

 

 Art. 22 Pflichtenheft  
1  Das Kommando kann für bestimmte Aufga-

ben Pflichtenhefte erstellen. 

 Kann ersatzlos gestrichen werden (da «kann» 
Formulierung nicht verbindlich und somit nicht 
erforderlich) 

Art. 29 Anordnungen, Dienstgeheimnis  
1  Schriftlichen und mündlichen Anordnungen 

von Vorgesetzten ist Folge zu leisten.  
2  Informationen aus dem Feuerwehrdienst sind 

vertraulich und die Verbreitung an Dritte ist 
untersagt. 

Art. 23 Übrige Anforderungen  
1  Schriftlichen und mündlichen Anordnungen 

der Vorgesetzten ist Folge zu leisten.  

Art. 29 Anordnungen, Dienstgeheimnis  
1  Schriftlichen und mündlichen Anord-

nungen von Vorgesetzten ist Folge zu 
leisten.  

2  Informationen aus dem Feuerwehr-
dienst sind vertraulich und die Verbrei-
tung an Dritte ist untersagt. 

 

D. Kosten, Disziplinarstrafen, Rechtsmittel  D. Kosten, Disziplinarstrafen, Rechts-
mittel 

 

Art. 30 Kosten  
1  Einsätze der Feuerwehr in Zusammenhang 

mit versicherten Gefahren gemäss dem Ge-
setz über die Gebäudeversicherung sind un-
entgeltlich. Vorbehalten sind vorsätzlich oder 
grobfahrlässig verursachte Einsätze.  

2  Die übrigen Einsätze werden dem Verursa-
cher, dem Auftraggeber, dem Eigentümer o-
der dem Halter in Rechnung gestellt. Über 
Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat.  

3  Die Entschädigung für besondere Aufgaben 
im Sinne von § 35 des Gesetzes richtet sich 
nach dem Gebührentarif der Gemeinde.  

4  Einsätze, die durch Brandmeldeanlagen oder 
Sprinkleranlagen ausgelöst werden, werden 
verrechnet sofern sie nicht unter Absatz 1 fal-
len (pro Kalenderjahr ist der erste Einsatz gra-
tis). Die Höhe des Betrags legt die Feuer-
schutzkommission fest. 

Art. 24 Kosten  
1  Einsätze der Feuerwehr im Zusammen-

hang mit den bei der Gebäudeversicherung 
gedeckten Feuer- und Elementarschäden 
sind unentgeltlich. 

2  Die übrigen Einsätze werden jenen in 
Rechnung gestellt, die sie verursacht oder 
veranlasst haben. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Kommandant oder die Kom-
mandantin der Feuerwehr. 

3  Das Inkasso und die Buchhaltung erfolgen 
durch die Finanzverwaltung der Gemeinde. 

Art. 30 Kosten  
1  Einsätze der Feuerwehr in Zusam-

menhang mit versicherten Gefahren 
gemäss dem Gesetz über die Gebäu-
deversicherung sind unentgeltlich. 
Vorbehalten sind vorsätzlich oder 
grobfahrlässig verursachte Einsätze.  

2  Die übrigen Einsätze werden dem 
Verursacher, dem Auftraggeber, dem 
Eigentümer oder dem Halter in Rech-
nung gestellt. Über Ausnahmen ent-
scheidet der zuständige Stadtrat zu-
sammen mit dem Kommandanten.  

3  Die Entschädigung für besondere Auf-
gaben im Sinne von § 35 des Geset-
zes richtet sich nach dem Gebühren-
tarif der Stadt.  

4  Einsätze, die durch Brandmeldeanla-
gen oder Sprinkleranlagen ausgelöst 
werden, werden verrechnet sofern sie 
nicht unter Absatz 1 fallen (pro Kalen-
derjahr ist der erste Einsatz gratis). 
Die Höhe des Betrags legt die Feuer-
schutzkommission fest. 

Inkasso muss eigentlich nicht im Reglement 
geregelt werden (innerbetriebliche Organisation 
der Stadt).  
 
 
 
 
Es ist vermutlich nicht praktikabel, dass der 
Stadtrat über meist Bagatellbeträge entscheiden 
muss. Es macht aber sicher Sinn, dass der Kdt 
ab einem bestimmten Betrag nicht selber 
entscheiden kann (Vermeidung bezüglich 
Vorwurf von Misswirtschaft). Variante wäre auch, 
dass der Kdt bis zu einem bestimmten Betrag 
(zB. 1000 CHF) alleine entscheiden kann und 
erst ab einem bestimmten Betrag der zuständige 
Stadtrat mitentscheidet. 
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Art. 31 Disziplinarstrafen  
1  Disziplinarische Vergehen von Angehörigen 

der Feuerwehr können durch den Gemeinde-
rat mit einem Verweis, einer Busse bis zu 
1'000 Franken oder mit dem Ausschluss ge-
ahndet werden. 

Art. 25 Disziplinarstrafen  
1 Die Verletzung von Dienstpflichten kann 

durch die Feuerschutzkommission mit ei-
nem Verweis, einer Busse bis Fr. 500.– o-
der mit dem Ausschluss aus der Feuer-
wehr geahndet werden. 

2 Bussenträger sind nach Art. 17 Abs. 2 
diese Reglementes zu verwenden 

Art. 31 Disziplinarstrafen  
1 Disziplinarische Vergehen von Ange-

hörigen der Feuerwehr können durch 
die Feuerschutzkommission mit ei-
nem Verweis, einer Busse bis zu 
1'000 Franken oder mit dem Aus-
schluss geahndet werden. 

2 Bussen sind zweckgebunden für die 
Feuerwehr zu verwenden. 
 

Gemäss Art. 7. ist die Feuerschutzkommision 
dafür zustänig (siehe auch Muster VTG) – der 
Vorschlag des VTG ist hier nicht konsistent. 
 
Der Maximalbetrag von 1'000 CHF ist gemäss 
Feuerschutzgesetz Art. 45 verbindlich (muss so 
übernommen werden) 

Art. 32 Rechtsmittel  
1  Gegen Entscheide der Feuerschutzorgane 

kann innert 20 Tagen schriftlich Rekurs beim 
Gemeinderat erhoben werden. 

Art. 32 Rechtsmittel  
1  Gegen Entscheide der Feuerschutzorgane 

kann innert 20 Tagen schriftlich Rekurs 
beim Gemeinderat erhoben werden. 

Art. 32 Rechtsmittel  
1  Gegen Entscheide der Feuerschutz-

organe kann innert 20 Tagen schrift-
lich Rekurs beim Stadtrat erhoben 
werden. 
 

 

V. Schlussbestimmungen  V. Schlussbestimmungen  

Art. 33 Inkrafttreten  
1  Dieses Reglement tritt nach der Genehmi-

gung durch die Gemeindeversammlung und 
das zustän-dige kantonale Departement auf 
den DATUM in Kraft.  

2  Auf den gleichen Zeitpunkt wird das Regle-
ment vom DATUM aufgehoben. 

Art. 33 Inkrafttreten  
1 Dieses Reglement tritt nach der Ge-

nehmigung durch das zuständige De-
partement auf den 1. Januar 1995 in 
Kraft. 

2 Auf den gleichen Zeitpunkt werden 
das Feuerschutzreglement und das 
Dienstreglement vom 1. Januar 
12980 aufgehoben. 

Art. 33 Inkrafttreten  
1  Dieses Reglement tritt nach der Ge-

nehmigung durch das Stadtparlament 
und das zuständige kantonale Depar-
tement auf den DATUM in Kraft.  

2  Auf den gleichen Zeitpunkt wird das 
Reglement vom 15. Dezember 1994 
aufgehoben. 
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